
Änderungen in der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV)

Die Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) listet alle in Deutschland der Verschreibungspflicht
unterliegenden  Wirkstoffe  auf. Im  Februar  wurden  im  Bundesanzeiger  folgende  Änderungen
veröffentlicht.

Wird  für  einen  Wirkstoff  in  der  AMVV  die  Verschreibungspflicht  aufgehoben,  bedingt  dies  nicht
automatisch eine Änderung des Verordnungsstatus des einzelnen zugelassenen Präparates. Somit
kann  ein  Wirkstoff  aus  der  Verschreibungspflicht  entlassen  sein,  aber  die  am Markt  befindlichen
Fertigpräparate sind weiterhin als verschreibungspflichtig gekennzeichnet. Dies trifft, Stand März 2022,
auf alle folgenden Wirkstoffe, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 28.02.2022, zu:

• Bilastin

Das H1 Antihistaminikum der zweiten Generation unterliegt in oraler Form bis 20 mg ab 12 Jahren
nicht mehr der Verschreibungspflicht.

• Dexibuprofen

Das S-Enantiomer des Ibuprofen in oraler Form bis 200 mg für maximal 4 Tage wurde aus der Ver-
schreibungspflicht entlassen.

• Levodropropizin

Das nichtopioide Antitussivum zur oralen Anwendung ist ab dem 2. Lebensjahr zur symptomatischen
Behandlung des Reizhustens nicht mehr verschreibungspflichtig. 

• Ibuprofen-Paracetamol-Kombipräparate

Zubereitungen der Kombination Ibuprofen (max. 200 mg) und Paracetamol (max. 500 mg) sind in
oraler Form aus der Verschreibungspflicht entlassen. Die maximale Packungsgröße beschränkt sich
auf 20 Tabletten (max. 4 g Ibuprofen und max. 10 g Paracetamol).

• Änderung des T-Rezeptes

In Kürze läuft der Patentschutz des Fertigarzneimittels Revlimid (Lenalidomid) aus. Im Hinblick auf die
Markteinführung  von  Generika  wurden  die  Vorschriften  für  das  T-Rezept  angepasst.  Da  es  beim
Vorliegen mehrerer generischer Präparate zu einem Austausch in der Apotheke kommen kann, muss
keine aktuelle Gebrauchsinformation mehr in der Praxis ausgehändigt werden. PatientInnen ist nur
noch das Schulungsmaterial auszuhändigen und sie sind auf das teratogene Risiko der Wirkstoffe
hinzuweisen. Die jeweilige Gebrauchsinformation wird in der Apotheke ausgehändigt.

Der Vordruck des T-Rezeptes wird hier ebenfalls angepasst. Alle im Umlauf befindlichen Vordrucke
behalten  aber  weiterhin  ihre  Gültigkeit.  Hier  muss  lediglich  der  Satzteil  „...sowie  die  aktuelle
Gebrauchsinformation des entsprechenden Fertigarzneimittels…“ gestrichen werden. 
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